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Gesetz über die Organisation der Bezirke und Gemeinden 1 

(Änderung vom 24. November 2010) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage der Verfassungskommission,  

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke vom 29. Oktober 
19692 wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 1 3. Bezirke 
 
1 Der Kanton Schwyz ist in Bezirke eingeteilt, welche das herkömmliche Territo-
rium umfassen, nämlich:  
a) Bezirk Schwyz mit den Gemeinden Schwyz, Arth, Ingenbohl, Muotathal, 

Steinen, Sattel, Rothenthurm, Oberiberg, Unteriberg, Lauerz, Steinerberg, 
Morschach, Alpthal, Illgau, Riemenstalden; 

b) Bezirk Gersau; 
c) Bezirk March mit den Gemeinden Lachen, Altendorf, Galgenen, Vorderthal, 

Innerthal, Schübelbach, Tuggen, Wangen, Reichenburg; 
d) Bezirk Einsiedeln mit der Gemeinde Einsiedeln; 
e) Bezirk Küssnacht mit der Gemeinde Küssnacht;  
f) Bezirk Höfe mit den Gemeinden Wollerau, Freienbach, Feusisberg. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird zusammen mit der neuen Kantonsverfassung der Volks-
abstimmung unterbreitet. Er tritt nur in Kraft, wenn die Vorlage über eine neue 
Kantonsverfassung ebenfalls angenommen wird. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach dem Inkrafttreten in die Gesetz-
sammlung aufgenommen. 
3 Er tritt gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung in 
Kraft. 
 
 
 Im Namen des Kantonsrates 
 Der Präsident: Xaver Schuler 
 Die Protokollführerin: Margrit Gschwend 
 
 
 
1 SRSZ 152.100. 
2 GS 15-683. 


